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Abstract 
 
Der Übungsfall wurde von Priv.-Doz. Dr. Christian Seiler im SS 2004 an 
der Universität Heidelberg als Klausur in der Übung im öffentlichen 
Recht für Anfänger gestellt. Inhaltlich stehen die Art. 12 und 3GG (Teil 
1) sowie Art. 9 und 2 Abs. 1GG (Teil 2) im Vordergrund, wobei insbe-
sondere eine sorgfältige Prüfung der Rechtfertigung von Grundrechts-
schranken angezeigt ist. Den prozessualen Rahmen bildet eine Verfas-
sungsbeschwerde (Teil 1). Im Durchschnitt aller Teilnehmer wurden 5,29 
Punkte erzielt. Bester Bearbeiter war Herr Philip Denninger (12 Punkte), 
dessen Lösung nachfolgend unverändert abgedruckt wird und vom Auf-
gabensteller um einige Anmerkungen in den Fußnoten ergänzt worden 
ist. Denninger/Seiler Übungsfall: „Ärztekammer und Ärztekummer“ 
 
 
 
 
 
 
* Philip Denninger ist Student an der Ruprecht-Karls-Universität Hei-
delberg. Er studierte im SS 2004 Rechtswissenschaft im 3. Semester. 
Priv.-Doz. Dr. Christian Seiler vertrat im Sommersemester 2004 eine 
Professur an der Universität Heidelberg und leitete in dieser Funktion 
unter anderem die Übung im öffentlichen Recht für Anfänger. 


